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 Antwort
 der Bundesregierung

 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten  Jan van Aken, Christine Buchholz,
 Wolfgang Gehrcke,  weiterer Abgeordneter und der Fraktion  DIE LINKE.
 – Drucksache 17/14494 –

 Rüstungsexport nach Saudi-Arabien – zunächst verweigerte Zulieferung von
 deutschen Komponenten nach Frankreich zum Weiterexport nach Saudi-Arabien

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Saudi-Arabien  ist  einer  der  besten  Kunden  der  deutschen  Rüstungsindustrie.
 Allein  im  Jahr  2012  genehmigte  die  Bundesregierung  den  Export  von  Kriegs-
 waffen  und  sonstigen  Rüstungsgütern  im  Wert  von  1,237  Mrd.  Euro  (Antwort
 auf  die  Schriftliche  Frage  33  des  Abgeordneten  Jan  van  Aken  auf  Bundestags-
 drucksache  17/12440).  In  früheren  Jahren  wurde  bereits  u.  a.  der  Export  von
 Fertigungsunterlagen  und  Spezialmaschinen  für  eine  Fabrik  zum  Bau  des
 Sturmgewehres  G36  genehmigt.  Dieses  stellt  die  Golfmonarchie  nun  in  Lizenz
 her.  Darüber  hinaus  beschied  die  Bundesregierung  eine  Voranfrage  zur  Liefe-
 rung  von  270  Kampfpanzern  des  Typs  Leopard  2A7+  positiv,  der  insbesondere
 zur  Niederschlagung  von  inneren  Unruhen  und  Rebellionen  geeignet  ist.  Bei
 all  diesen  Entscheidungen  spielte  die  katastrophale  Menschenrechtslage  in
 Saudi-Arabien  offensichtlich  keine  Rolle.  Und  dies  obwohl  die  Bundesregie-
 rung  selbst  dem  Land  in  ihrem  aktuellen  Menschenrechtsbericht  eine  verhee-
 rende  Menschenrechtsbilanz  attestiert:  „Die  Todesstrafe  (wurde)  2011  mindes-
 tens  73  Mal  und  2010  mindestens  37  Mal  vollstreckt.  Körperstrafen  wie  z.  B.
 das  Auspeitschen  werden  regelmäßig  vollzogen.  Dissidenten  werden  inhaftiert,
 Geständnisse  erzwungen.  Frauen  werden  wesentliche  Menschenrechte  vorent-
 halten,  minderjährige  Mädchen  zwangsverheiratet.  Freie  Meinungsäußerung
 ist  nur  teilweise  möglich.  Die  Religionsausübung  ist  für  nicht-muslimische
 Religionen  verboten,  die  schiitische  Minderheit  im  Osten  des  Landes  wird  dis-
 kriminiert.“  (Zehnter  Bericht  der  Bundesregierung  über  ihre  Menschenrechts-
 politik, Bundestagsdrucksache 17/11250).

 Saudi-Arabien  beauftragte  in  den  Jahren  2011  und  2012  die  französischen  Rüs-
 tungskonzerne  Nexter  und  Lohr-Soframe  mit  der  Lieferung  von  264  gepanzer-
 ten  Fahrzeugen  des  Typs  Aravis  und  68  gepanzerten  Fahrzeugen  MPCV.  Beide
 Fahrzeuge  basieren  auf  dem  Unimog-5000-Chassis  der  deutschen  Daimler  AG.
 2012  stellte  Daimler  einen  Ausfuhrantrag  für  die  Chassis  nach  Frankreich.
 Nach  Darstellung  des  französischen  Onlinemagazins  „Boursier“  vom  24.  De-
 zember  2012  (www.boursier.com/actualites/news/defense-berlin-bloquerait-
 deux-contrats-francais-avec-l-arabie-saoudite-512190.html?sitemap)  verweigerte
 die  Bundesregierung  jedoch  die  Exportgenehmigung  „aus  humanitären  Grün-
 den“  im  Hinblick  auf  die  „autokratische  Regierung“  in  Saudi-Arabien.
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  Wirtschaft  und  Technologie  vom
 26.  August 2013 übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
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Die  Angelegenheit  führte  zu  Nachfragen  in  der  französischen  Nationalver-
 sammlung  (http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-15395QE.htm)  und
 zu  einer  gemeinsamen  schriftlichen  Intervention  des  Vorsitzenden  des  Außen-
 und  Verteidigungsausschusses  des  Senats,  Jean-Louis  Carrere,  und  der  Vorsit-
 zenden  des  Verteidigungsausschusses  der  Nationalversammlung,  Patricia  Adam,
 in  Berlin  (Brief  von  Jean-Louis  Carrere  und  Patricia  Adam  an  die  Vorsitzende
 des  Verteidigungsausschusses  des  Deutschen  Bundestages,  die  Abgeordnete
 Susanne  Kastner  vom  19.  Dezember  2012).  Ebenso  war  die  verweigerte  Ge-
 nehmigung,  Gegenstand  eines  Gespräches,  das  der  Staatssekretär  im  Bundes-
 ministerium  der  Verteidigung,  Stéphane  Beemelmans,  im  Dezember  2012  in
 Paris mit französischen Verteidigungspolitikern führte.

 Einem  Artikel  von  „Les  Echos“  vom  1.  März  2013  zufolge  haben  die  franzö-
 sischen  Interventionen  Früchte  getragen  (www.lesechos.fr/01/03/2013/
 LesEchos/21387-082-ECH_armement---nexter-a-engrange-des-prises-de-
 commandes-record-a-l-international-en-2012.htm?texte=arabie%20saoudite%
 20armement).  Die  Bundesregierung  genehmigte  schließlich  die  Zulieferungen
 nach  Frankreich.

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

 Das  Königreich  Saudi-Arabien  ist  für  Deutschland  ein  wichtiger  Partner,  poli-
 tisch  wie  wirtschaftlich  sowie  bei  der  Bekämpfung  des  internationalen  Terroris-
 mus.  Saudi-Arabien  nimmt  eine  zentrale  Rolle  bei  der  Lösung  regionaler  Kon-
 flikte  ein.  So  ist  die  von  Saudi-Arabien  2002  initiierte  sog.  Arabische  Friedens-
 initiative  für  den  Nahen  Osten  bis  heute  zentraler  Baustein  für  eine  mögliche
 Lösung  des  Nahostkonfliktes,  da  sie  die  Bedingungen  für  eine  Normalisierung
 zwischen  arabischen  Staaten  und  Israel  schafft.  Auch  spielte  Saudi-Arabien
 eine  zentrale  Rolle  bei  den  Bemühungen  um  einen  friedlichen  und  geordneten
 Machtwechsel  im  Jemen.  Bei  der  Lösung  der  Krisen  in  Ägypten  und  Syrien
 kommt  Saudi-Arabien  als  einflussreicher  Regionalmacht  eine  entscheidende
 Rolle zu.

 Zu  der  von  den  Fragestellern  behaupteten  Voranfrage  zur  Ausfuhr  von  Leo-
 pard- 2-Panzern  nach  Saudi-Arabien  ist  auszuführen:

 Zu  Voranfragen  über  die  Genehmigungsfähigkeit  bestimmter  Ausfuhrvorhaben
 äußert  sich  die  Bundesregierung  grundsätzlich  nicht.  Voranfragen  unterliegen  in
 erhöhtem  Maße  dem  Schutz  des  Betriebs-  und  Geschäftsgeheimnisses  der  be-
 troffenen  Unternehmen  (siehe  §  30  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes).  Mög-
 liche  Mitbewerber  könnten  aus  der  Veröffentlichung  eines  geplanten,  aber  noch
 nicht  abgeschlossenen  Vorhabens  Wettbewerbsvorteile  ziehen.  Zum  Zeitpunkt
 der  Entscheidung  über  Voranfragen  ist  oft  noch  vollkommen  ungewiss,  ob  das
 geplante  Vorhaben  später  realisiert  werden  soll  und  wird.  Sie  sind  daher  kein
 tauglicher Gradmesser zur Bewertung der Rüstungsexportpolitik.

 Die  in  Bezug  genommenen  französischen  Berichte  kommentiert  die  Bundes-
 regierung nicht.

 1.  Trifft  es  zu,  dass  im  Jahr  2012  ein  Antrag  bzw.  mehrere  Anträge  auf  Ex-
 portgenehmigung  für  die  Lieferung  von  Chassis  für  die  französischen  ge-
 panzerten  Fahrzeuge  der  Typen  Aravis  bzw.  MPCV,  die  nach  Saudi-Ara-
 bien  geliefert  werden  sollten,  bei  der  Bundesregierung  bzw.  bei  ihr  unter-
 stellten  Behörden  eingegangen  ist/sind  (bitte  unter  Angabe  der  Stückzahl
 und ggf. der Spezifikation)?

 Im  Jahr  2012  sind  Ausfuhrgenehmigungsanträge  für  Zulieferungen  zu  den  ge-
 nannten  Fahrzeugen  gestellt  worden.  Genauere  Angaben  zu  den  Ausfuhrgeneh-
 migungsanträgen  unterliegen  dem  Schutz  des  Betriebs-  und  Geschäftsgeheim-
 nisses (siehe §  30 des Verwaltungsverfahrensgesetzes).
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2.  Trifft  es  zu,  dass  die  Bundesregierung  bzw.  ihr  unterstellte  Behörden  im
 vergangenen  Jahr  eine  Exportgenehmigung  bzw.  mehrere  Exportgenehmi-
 gungen für diesen Export bzw. diese Exporte verweigert hat?

 Nein.

 3.  Welche  Stellen  waren  mit  der  Genehmigung/den  Genehmigungen  befasst,
 und  welche  hat  sie  schließlich  aus  welchen  konkreten  Gründen  versagt
 (bitte im Wortlaut)?

 Siehe Antwort zu Frage 2.

 4.  Für  den  Fall,  dass  eine  endgültige  Ablehnung  der  Genehmigung/Genehmi-
 gungen  nicht  erfolgte,  welche  Ursache  hatte  die  verzögerte  Bearbeitung
 des Exportantrages/der Exportanträge?

 Es gab keine Verzögerung bei der Bearbeitung der Anträge.

 5.  Trifft  es  zu,  dass  die  Bundesregierung  diese  Verweigerung/die  Verzögerung
 des  Exportantrages/der  Exportanträge  mit  humanitären  Bedenken  ange-
 sichts des Charakters des saudischen Staates begründet hat?

 Siehe Antwort zu den Fragen 2 und 4.

 6.  Sofern  die  Bundesregierung  Bedenken  hinsichtlich  der  Menschenrechts-
 lage  in  Saudi-Arabien  hatte,  in  welchen  politischen  bzw.  menschenrechts-
 politischen  Punkten  unterschied  sich  das  französische  Exportvorhaben  von
 denen  deutscher  Rüstungskonzerne,  denen  die  Bundesregierung  im  glei-
 chen  Jahr  Genehmigungen  zum  Export  von  Rüstungsgütern  nach  Saudi-
 Arabien erteilt hat?

 Die  Bundesregierung  prüft  stets  alle  relevanten  politischen  und  menschen-
 rechtspolitischen  Aspekte  bei  Exportvorhaben  von  Rüstungsgütern,  unabhängig
 davon,  ob  es  sich  um  Zulieferungen  über  einen  anderen  Staat  oder  um  Direktlie-
 ferungen handelt.

 7.  Existierten  Bedenken  hinsichtlich  der  saudischen  Menschenrechtslage,  die
 auf  ganz  konkrete  Menschenrechtsverletzungen  (Folterungen,  Tötungen,
 Verhaftungen,  Diskriminierungen  aufgrund  des  Geschlechts  etc.)  zurück-
 gingen  und  zum  damaligen  Zeitpunkt  gegen  eine  Exportgenehmigung
 sprachen (bitte nach konkretem Vorfall, Zeitpunkt und Quelle angeben)?

 Siehe Antwort zu Frage 2.

 8.  Hat  sich  aus  Sicht  der  Bundesregierung  die  Menschenrechtslage  in  Saudi-
 Arabien,  die  die  Bundesregierung  nach  eigenen  Angaben  „sorgfältig“  be-
 obachtet  (siehe  Antwort  der  Bundesregierung  auf  die  Kleine  Anfrage  der
 Fraktion  DIE  LINKE.  „Deutsche  Waffenexporte  in  den  Nahen  Osten  und
 Nordafrika“,  Bundestagsdrucksache  17/5007)  zwischen  Mitte  2012  bis
 März 2013 geändert, und wenn ja, wie?

 Die  Einschätzung  der  Bundesregierung  zur  Menschenrechtslage  im  Königreich
 Saudi-Arabien  hat  sich  in  dem  genannten  Zeitraum  nicht  verändert.  In  diesem
 Zusammenhang  wird  auf  die  Antwort  der  Bundesregierung  (Bundestagsdruck-
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sache  17/10763)  vom  25.  September  2012  auf  eine  Kleine  Anfrage  der  Bundes-
 tagsfraktion  DIE  LINKE.  und  den  Zehnten  Bericht  der  Bundesregierung  über
 ihre Menschenrechtspolitik verwiesen.

 9.  Trifft  es  zu,  dass  der  Staatssekretär  Stéphane  Beemelmans  im  Dezember
 2012  in  Paris  Bedenken  der  Opposition  im  Deutschen  Bundestag  als  Ver-
 weigerungs- bzw. Verzögerungsgrund anführte?

 Die Ausführungen der Fragesteller werden nicht bestätigt.

 Der  Staatssekretär  im  Bundesministerium  der  Verteidigung  Stéphane  Beemelmans
 hat  lediglich  die  in  Deutschland  geltenden  Bedingungen  zu  Genehmigungsver-
 fahren von Kriegswaffenkontrollgesetz-Gütern erläutert.

 10.  Welche  durchschnittliche  Bearbeitungszeit  haben  Anträge  auf  Exportge-
 nehmigungen  für  Rüstungsgüter  nach  Frankreich,  die  schließlich  reexpor-
 tiert  werden  sollen,  und  wie  war  die  Bearbeitungszeit  im  vorliegenden
 Fall?

 Die  Bundesregierung  führt  keine  Statistik  zur  Bearbeitungsdauer  solcher  An-
 träge.

 11.  Welche  Entwicklungen  der  deutschen  Rüstungsindustrie  entsprechen  dem
 Typ Aravis von Nexter, welche dem MPCV von Lohr-Soframe?

 Und  wurden  für  diese  deutschen  Produkte  in  den  vergangenen  Jahren  Ex-
 portgenehmigungen für eine Lieferung nach Saudi-Arabien beantragt?

 Es  gibt  keine  Entwicklungen  der  deutschen  Rüstungsindustrie,  die  den  nachge-
 fragten  Fahrzeugtypen  aus  französischer  Produktion  entsprechen.  Im  weitesten
 Sinne  vergleichbar  ist  das  von  der  Firma  Krauss-Maffei  Wegmann  entwickelte
 geschützte Radfahrzeug DINGO 2.

 Es  sind  in  den  letzten  Jahren  keine  Anträge  auf  Genehmigung  einer  Ausfuhr
 von  gepanzerten  Fahrzeugen  des  Typs  DINGO  nach  Saudi-Arabien  gestellt
 worden.

 12.  Wann  hat  die  Bundesregierung  schließlich  den  Export  von  Chassis  für  die
 französischen  gepanzerten  Fahrzeuge  mit  dem  Endverbleib  Saudi-Ara-
 bien  mit  welchem  Wert  genehmigt,  und  welche  Gründe  waren  nun  hierfür
 ausschlaggebend?

 Die  Bundesregierung  hat  die  Ausfuhr  von  Zulieferungen  zu  den  genannten
 Fahrzeugen  mit  Endverbleib  in  Saudi-Arabien  genehmigt.  Genauere  Angaben,
 wie  u.  a.  der  Wert  und  der  Zeitpunkt  der  Genehmigungserteilung,  unterliegen
 dem  Schutz  des  Betriebs-  und  Geschäftsgeheimnisses  (siehe  §  30  des  Verwal-
 tungsverfahrensgesetzes).  Die  Entscheidungen  wurden  auf  der  Grundlage  der
 Politischen  Grundsätze  der  Bundesregierung  und  des  Gemeinsamen  Stand-
 punkts  der  EU  für  den  Export  von  Kriegswaffen  und  sonstigen  Rüstungsgütern
 getroffen.

 13.  Von  welcher  Stelle  (Bundesministerium  für  Wirtschaft  und  Technologie,
 Staatssekretärsrunde  der  beteiligten  Bundesministerien,  Bundesminister)
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erging  schließlich  die  Weisung  an  das  Bundesamt  für  Wirtschaft  und  Aus-
 fuhrkontrolle, den Export/die Exporte zu genehmigen?

 Das  Bundesministerium  für  Wirtschaft  und  Technologie  hat  als  federführendes
 Ministerium  das  Bundesamt  für  Wirtschaft  und  Ausfuhrkontrolle  angewiesen,
 die Genehmigungen zu erteilen.

 14.  Die  Lieferung  welcher  weiteren  Komponenten  neben  dem  Chassis  für  die
 besagten französischen Fahrzeuge hat die Bundesregierung genehmigt?

 Diesbezüglich  verweist  die  Bundesregierung  auf  den  jährlich  erscheinenden
 Rüstungsexportbericht,  in  dem  ausführlich  über  erteilte  und  versagte  Ausfuhr-
 genehmigungen  berichtet  wird.  Eine  Offenlegung  von  Details  würde  dem
 Schutz  des  Betriebs-  und  Geschäftsgeheimnisses  (§  30  des  Verwaltungsverfah-
 rensgesetzes) zuwiderlaufen.
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